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Ausgangslage:
Die Kommission Tiefbau und Werke der Gemeinde Hombrechtikon hat sich anlässlich des Workshops

im November 2023 mit dem Entsorgungskonzept der Gemeinde befasst. Dabei wurde unter anderem

die Einführung eines farbigen Kehrichtsacks anstelle der aktuell verwendeten Abfallmarke diskutiert.

Um die Problematik der illegalen Entsorgung zu überprüfen, beschloss die Kommission Tiefbau und

Werke eine Kehrichtsack-Kontrolle durchzuführen. Diese Kontrolle fand am Donnerstag, 21. März

2024 statt.

Das Resultat war ernüchternd. Bei der Kontrolle wurden 467 Kehrichtsäcke ohne oder mit ungenügen-

der Entwertung festgestellt. Die Oberprüfung der lnhalte, förderte in rund 80 Fallen verwertbare Doku-

mente zu Tage, um die Fehlbaren zu ahnden.

Gesetzliche Grundlagen
- Abfallverordnung vom 14. Dezember 2016

- Vollzugsverordnung zur Abfallverordnung vom 12. Juli 2016

Kosten
Die Kosten, die der Gemeinde Hombrechtikon durch die illegal entsorgten Kehrichtsäcke wöchentlich

entstehen, liegen bei 467-mal CHF 1.60 (Kehrichtsackgebühr) also CHF 747.20. Hochgerechnet auf

ein Jahr beläuft sich der Betrag auf CHF 38854.40.

Der Gemeinderat hat darüber zu befinden.

Erwägungen:
Die durchgeführte Kontrolle der Gebührenmarken auf den schwarzen Kehrichtsäcken hat gezeigt,

dass es bei Sacken im normalen Container sehr schwierig feststellbar ist, ob eine Marke aufgeklebt ist

oder nicht. Bei der durchgeführten Kontrolle wurde jeder Sack einzeln dem Container entnommen und

in das Abfuhrfahrzeug geworfen.

Mit einem farbigen Kehrichtsack ware erstens die Kontrolle wesentlich einfacher umsetzbar und zwei-

tens, die Entsorgungsgebühr direkt beim Einkaufen des Abfallsackes bereits bezahlt. Die Einführung

eines farbigen «Hombisackes» ist im Sinne der verursachergerechten Kehrichtentsorgung aus Sicht

der Kommission Tiefbau und Werke unumganglich.

Die Abfallverordnung vom 14. Dezember 2016 muss nicht angepasst werden, die dazugehörende

Vollzugsverordnung müsste bei einem Systemwechsel auf den farbigen Sack angepasst werden.

Der Gemeinderat beschliesst:

1. Der Gemeinderat befürwortet die Einführung eines farbigen Kehrichtsackes in der Gemeinde

Hombrechtikon und beauftragt die Abteilung Tiefbau und Werke die Einführung weiter zu erarbei-

ten.
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2. Die Abteilung Tiefbau und Werke wird mit der Erarbeitung und der Anpassung der entsprechen-
den Vorschriften, Dokumente und Unterlagen beauftragt, diese sollen bis Ende Q3/2024 dem Ge-
meinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

3. Die Kosten für die Beschaffung und mbgliche Einführung eines farbigen Kehrichtsackes sind im
Budget der Erfolgsrechnung 2024 eingestellt.

4. Protokollauszug an:
- RGPK-Mitglieder (Pixas)
- Thomas Etter, Ressortvorstand Tiefbau+Werke (Pixas)
- Markus Sobaszkiewicz, AL Tiefbau+Werke (Pixas)
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